
Abschrift

Amtsgericht Dachau

Az.. 2 C 734111

IM NAMEN DES VOLKES

ln dem Rechtsstreit

Prozessbevolimächtiqte :

Rechtsanwälte Zeilinger Rosenschon Fiebig Rößger, KÖWE-Center, 2. OG, Dr,-Gess-

ler-Straße 45, 93051 Regensburg, Gz.: 00368-11

gegen

Flexstrom GmbH, Reichpietschufer 86- 90, 10785 Berlin

- Beklagte -

wegen Forderung

erlässt das Amtsgericht Dachau durch die Richterin am Amtsgericht Anderl am 30.09.2011 auf

Grund des Sachstands vom 30.09.2011 ohne mündliche Verhandlung gemäß $ 495a ZPO folgen-

des

Endurteil

ll

Die Beklagte wird verufteilt, an den Kläger EUR 75,00 nebst Zinsen hieraus in Höhe von

fünf Prozentpunkten riber dem Basiszinssatz seii 04.A5.2A11 sowie vorgerichtliche Mahn-

auslagen in Höhe von EUR 4,4A zu bezahlen.

Hinsichtlich des weitergehenden Zinsanspruchs wird die Klage abgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Streitweri wirci auf EUR 75,00 festgeseüi.

ilt

tv.
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Tatbestano

Von der Darsteilung des Tatbestands wird gemäß $ 313 a Zpoabgesehen.

Entscheidungsgrunde

Die Klage ist begründet.

Der Ktäger hat aus dem mit der Beklagten geschlossenen stromlieferungsvertrag einen An-spruch auf Auszahrung des einmarigen Bonus in Höhe von EUR 25,00.

Die zum Vertragsbestandteitgewordenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten lau-ten in der insoweit einschlägigen Ziffer 7.3 wiä folgt:

"wenn sie als Neukunde einen Verirag mit Fiexstrom schiießen, gewährt ihnen Flextrom eineneinmaligen Bonus' Dieser wird nach zwölf Monaten Belieferungszeit fällig und spätestens mitder ersten Jahresrechnung verrechnet. Neukunde ist, wer in den letzten 6 Monaten vor Vertrags-schluss in seinem Haushalt nicht von Flexstrom beliefert wurde. Der Bonus entfällt bei Kündi-gung innerhalb des ersten Belieferungsjahres, es sei denn die Kündigung wird erst nach Ablaufdes ersten Belieferungsjahres wirksam.,,

Der Kläger hat mit schreiben vom 09. 10.2a10 den Vertrag zum 31.12.2o10gekundigt. Lieferbe*ginn war der 01 .A1.zC1A.

Damit ist die voraussetzung für die Zahlung des Bonus erfüllt, denn das erste Belieferungsjahrwar bei Wirksamwerden der Kündigung abgelaufen. Der Durchschnittskunde versteht diese Klau-sel so' dass der Bonus nicht entfälli, wenn die Liefezeit ein Jahr betragen hat. Für den durch-schnittlichen Kunden ist zwischen dem wirksamwerden der Kündigung zum Ablauf des erstenBelieferungsjahres und nach dem Ablauf des ersten Belieferungsjahres kein unterschied ersicht-lich' soweit die Beklagte die Auffassung vertritt, die Klausel sei dahin zu verstehen, dass die Kün-digung erst nach und nicht 
-gleichzeitig 

mit Rotaur des Lieferungsjahres wirksam werden dürfte,ist die von ihr ven'vendete Klausel zumindest nicht eindeutig. Zweifel bei der Auslegung Allgemei-ner Geschäftsbedingungen gehen nach g 305 c Abs. 2 BGä aberzu Lasten des Venvenders.

unter dem Gesichtspunkt des verzugs kann der Kläger Zinsen in zugesprochener Höhe sowievorgerichtliche Mahnauslagen geltend machen (SS 2ä6, 2gg BGB). zinsen können alerdingserst ab Zugang des Mahnschrerbens am 04.05.2011 zugesprochen werden.
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Kosten: S 91 ZPC
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Anderl

Richterin am Amtsgericht


